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W I C H T I G E   T E R M I N E 
 
Ab sofort                 Formulare der VG im Internet abrufbar unter www.vgem-marktheidenfeld.de 

31.01.2009 ECV - Prunksitzung 

05.02.2009 Bauamtssprechtag 

05.02.2009 Abfuhr der „Blauen Tonne“ 

07.02.2009 Faschingsball -  FFW Tiefenthal 

07.02.2009 Auslösung des Probealarms 

11.02.2009 Abfuhr der DSD-Säcke 

12.02.2009 Abgabeschluss für Veröffentlichungen im nächsten Mitteilungsblatt 

15.02.2009 ECV - Seniorensitzung 

15.02.2009 Kartenvorverkauf für Thomas Schreckenberger 

15.02.2009 Fälligkeit Verbrauchsgebühren/Gewerbesteuern/Müllgebühren 

17.02.2009 Vortrag in Zellingen – BBV Bildungswerk 

20.02.2009 ECV - Beatabend 

21.02.2009 DJK – Kappenabend 

21.02.2009 SVE Jahrtag 

22.02.2009 DJK - Buntes Faschingstreiben  

22.02.2009 Faschingsumzug des ECV 

23.02.2009 SVE Rosenmontagsball 

24.02.2009 ECV -  Faschingskehraus 

25.02.2009 Heringsessen – CSU-Ortsverband 

25.02.2009 Heringsessen - ECV 

26.02.2009 KAB Erlenbach – Vortrag Burkardusheim 

05.03.2009 Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern 

06.03.2009 Versammlung der Jagdgenossenschaft Erlenbach 

 

 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 
Öffnungszeiten des Rathauses:    Montag – Freitag 08.00 – 11.00 Uhr 
 
Dienststunden des Bürgermeisters:  Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr 
    Mittwoch 17.00 – 18.00 Uhr (OT Tiefenthal) 
    Donnerstag 17.00 – 19.00 Uhr 
    Telefon: 3529  Fax: 81988 
    E-mail: info@gemeinde-erlenbach.de  
 

 
 
Impressum:  Herausgegeben von der Gemeinde Erlenbach,  
  Untertor 1, 97837 Erlenbach, im Selbstverlag 



AMTLICHER TEIL 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung  
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln im Ortsteil 
Erlenbach am Rathaus, im Ortsteil Tiefenthal in der 
Kreuzstraße bekannt gemacht. 
 
 
Aus dem Gemeinderat  
 
Gemeinderatssitzung vom 13.01.2009:  
 
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde 
folgendes behandelt: 
 
· Anschaffung einer Tragkraftspritze 
 
Die Gemeinde Erlenbach hat für die Freiwillige 
Feuerwehr Tiefenthal eine IVECO Magirus 
Tragkraftspritze von der Firma Schimpf, 
Aschaffenburg angeschafft. 
 
 
Beginn der Bauarbeiten für den Dorfplatz in 
Tiefenthal  
Sobald es die Witterung zulässt, soll mit den 
Bauarbeiten für den Dorfplatz begonnen werden. 
Während der Bauzeit ist es nicht zu vermeiden, 
dass es zeitweise zu Beeinträchtigungen und 
Verkehrseinschränkungen in der näheren 
Umgebung kommt. Insbesondere ist auch mit 
Behinderungen für die Einmündung Kreuzstraße zu 
rechnen. 
Wir bitten daher die Anlieger um Verständnis und 
ihre Mitarbeit. 
 
GEMEINDE ERLENBACH 
 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren  
 
Am 15.02.2009 sind die Abschläge für die Wasser- 
und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein 
Abbuchungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag 
zum Fälligkeitstermin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf 
ein Konto der Gemeinde Erlenbach zu überweisen. 
 
Fälligkeit der Gewerbesteuern  
Ebenfalls am  

15. Februar  2009 
 

werden die Gewerbesteuern zur Zahlung fällig. 
 
Konten der Gemeinde Erlenbach:  
Spk. Mainfranken BLZ 790 500 00 Kto. 240 320 002 
Raiba MAR    BLZ 790 651 60  Kto. 700 592 
 

Kommunale Abfallbewirtschaftung  
1. Rate der Müllgebühren für das Jahr 2009  
wird fällig  
 
Die erste Rate der Müllabfuhrgebühren für das 
Kalenderjahr 2009 wird zum 15. Februar 2009 
fällig.  
Alle, die dem Landratsamt für die Müllgebühren 
eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wissen 
dies zu schätzen und brauchen sich um die recht-
zeitige Begleichung der Müllgebühren nicht zu 
kümmern. 
Diejenigen, die nicht am kostenlosen Einzugsver-
fahren teilnehmen, sollten jetzt kurzfristig tätig 
werden und die 1. Rate der Müllgebühr für das Jahr 
2009 begleichen (sofern noch nicht geschehen). 
Sie haben sich dafür entschieden, nicht abbuchen 
zu lassen und sind deshalb für die rechtzeitige 
Zahlung der Müllgebühren selbst verantwortlich. 
 
Da heuer weder neue Müllgebührenbescheide an 
alle Haushalte verschickt werden (unsere Müllge-
bühren sind nunmehr seit 8 Jahren nicht erhöht 
worden), noch Erinnerungsschreiben an die 
„Säumigen“ verschickt werden (es erscheint nicht 
gerechtfertigt, die Kosten solcher Erinnerungsab-
läufe auf die Allgemeinheit der Müllgebührenzahler 
umzulegen, da fast 90 % abbuchen lassen) kann 
die Fälligkeit der 1. Halbjahresrate am 15.02. bei 
dem einen oder anderem Betroffenen leicht in Ver-
gessenheit geraten. 
 
Das Landratsamt erinnert deshalb alle, die bislang 
weder ihrer Bank einen Überweisungsauftrag noch 
dem Landratsamt eine Abbuchungsermächtigung 
erteilt haben, die 1. Rate der Müllgebühren umge-
hend zu begleichen. 
Kostenpflichtige Mahnungen erzeugen nicht nur 
unnötigen Aufwand sondern bringen außerdem 
regelmäßig unnötigen Verdruss. 
Wer das Risiko von Mahnkosten von vorne herein 
ausschließen möchte, sollte deshalb überlegen, ob 
er nicht doch am Einzugsverfahren teilnehmen will. 
Vordrucke dazu sind in allen Gemeindeverwal-
tungen vorrätig und können direkt aus den 
Internetseiten des Landkreises 
(www.mainspessart.de) ausgedruckt werden. 
Dann kümmert sich zukünftig das Landratsamt um 
den termingenauen Gebühreneinzug. 
 
 
Öffentliche Grundsteuerfestsetzung  

Hiermit wird nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-
gesetzes (GrStG) durch öffentliche Bekannt-
machung die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2009 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 
Sollte jedoch ein neuer schriftlicher Grundsteuer-
bescheid erteilt werden, so ist dieser maßgebend.  

Die Grundsteuerbeträge sind auch weiterhin an 
den angegebenen Fälligkeitstagen zu entrichten. 
Anstelle der viertel- oder halbjährlichen Fälligkeiten 



kann mit der Verwaltungsgemeinschaft Markthei-
denfeld vereinbart werden, dass der gesamte 
Jahresbeitrag jeweils zum 1. Juli fällig ist. 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer-
pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre. 

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich (ein einfaches E-Mail 
ohne elektronische Signatur entspricht nicht der 
Schriftform) oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, 97828 Markthei-
denfeld, einzulegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayer. 
Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstraße 26, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruches erhoben 
werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Gemeinde) und den Streitgegenstand bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht in 
Würzburg, Burkarderstraße 26, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Gemeinde) und den 
Streitgegenstand bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Widerspruches hat keine 
aufschiebende Wirkung. Die Vollziehung des 
geforderten Beitrages wird dadurch nicht beein-
flusst (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde im Bereich des 
Kommunalabgabengesetzes ein fakultatives 
Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchs-
einlegung und unmittelbarer Klageerhebung. 
 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
Gemeinde Erlenbach 
 
N e u b a u e r 
1. Bürgermeister 

 
 
Bauamtsprechtag  
 
Der nächste Sprechtag des Bauamtes des 
Landratsamtes Main-Spessart findet am 
 

Donnerstag, dem 05.02.2009 
von 09.00 - 12.00 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, statt. 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
Nordbayern  
 
Der nächste Sprechtag der Deutschen Renten-
versicherung Nordbayern findet am 
 

Donnerstag, dem 05.03.2009 
von 8.30 – 12.00 Uhr und 

von 13.00 – 15.30 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21, 97828 Marktheidenfeld (1. Stock, 
Anbau) statt.  
Eine telefonische Voranmeldung zu dieser Be-
ratung ist in jedem Fall erforderlich unter Ruf-Nr. 
09391/6007-23. Sollen Auskünfte für einen Dritten 
eingeholt werden, ist eine entsprechende Voll-
macht vorzulegen.  
Bei diesen Sprechtagen können auch Versiche-
rungsverläufe bzw. Rentenauskünfte aus Konten 
der Deutschen Rentenversicherung des Bundes 
erteilt werden. 
 
 
Abfuhr der „Blauen Tonne“  
 
Die nächste Abfuhr der „Blauen Tonne“ findet statt 
am 

Donnerstag, 05.02.2009. 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 



Abfuhr der DSD-Säcke  
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke erfolgt am 
 

Mittwoch, 11.02.2009. 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 
 
Aus dem Fundamt  
 
Gefunden wurde: 
 
1 braune Lederjacke Gr. 48 (am 5.1. am  
   Beatabend liegen geblieben) 
 
Die Fundsache kann während der üblichen 
Amtsstunden bei der Gemeinde abgeholt werden. 
 
 
Nächstes Amts- und Mitteilungsblatt  
 

Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Erlenbach erscheint voraussichtlich in 
der 8. Kalenderwoche 2009. 
Gewünschte Veröffentlichungen sind  
bis  spätestens  12.02.2009 bei der Gemeinde oder 
der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld,  
Zimmer 11, Fr. Pfaff, E-Mail: 
Amtsblatt.Erlenbach@VGem-Marktheidenfeld.de 
abzugeben. 
 

GEMEINDE ERLENBACH 
 
 
N e u b a u e r 
1. Bürgermeister 
 
 
NICHTAMTLICHER TEIL 
 
 
 
Zentral gelegener Nutzgarten  in Erlenbach zu 
verpachten. 
 
Tel.: 09391/82135 
 
 
 
 
2-3 Zimmer-Wohnung in Tiefenthal gesucht! 
 
Bitte melden unter 0160/96898979  
 
 
 
 
 
 
 

 
Caritassprechstunden in Marktheidenfeld für Januar 
und Februar 2009 bei der Sozialstation St. Elisabeth, 
Würzburger Straße 12 b  
 
Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst  
Sozialstation St. Elisabeth, Würzburger Str. 12 b,  
97828 Marktheidenfeld  
Dienstag , 10.02.2008 von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Beratung durch Frau Smutny ,  
Achtung: Terminvereinbarung Tel. 09352/8431-19 
 
Sucht- und Drogenberatung  
Sozialstation St. Elisabeth, Würzburger Str. 12 b,  
97828 Marktheidenfeld 
Donnerstag , 29.01.2009 
(im Februar 2009 keine Sprechstunde) 
Beratung durch Herrn Stein , Tel. 09352/8431-21 
 
Ehrenamtliche Seniorenberatung  
Terminvereinbarung für Hausbesuche bitte unter 
09352/843100 
Beratung durch ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Caritasverbandes für den Landkreis Main-Spessart und 
des Kath. Senioren-Forums, Tel. 09352/8431-00 
E-Mail: geschaeftsstelle@caritas-msp.de 
Internet: www.caritas-msp.de 
 
 
 

KAB Erlenbach 
 

Erscheinungsformen des 
Rechtsextremismus 

 
26. Februar 2009, Beginn 20 Uhr im 

Burkardusheim, Erlenbach. 
 
Referent: Bernhard Hemmelmann von der 
Kriminalpolizeiinspektion Würzburg 
 
In seinem Vortrag stellt Bernhard Hemmelmann 
kurz die Erscheinungsformen des Rechts-
extremismus vor und beleuchtet die aktuelle 
Situation in der NPD. Den Schwerpunkt aber bilden 
die Subkultur der Skinheadszene mit Beispielen 
inkriminierter Musik, Bekleidung, Erkennungs-
zeichen, Codes und typische Verhaltensweisen der 
Szene. Weiterhin beinhaltet der Vortrag, die 
Einstiegsgründe von Jugendlichen in die Szene 
sowie Möglichkeiten zum Ausstieg. Neben wenigen 
Zahlen zu Gewaltdelikten berichtet Bernhard 
Hemmelmann vom neuen Phänomen „Autonome 
Nationalisten“. Anschließend gibt er noch einen 
Einblick über rechtsextremistische Seiten im 
Internet. Selbstverständlich steht der Referent noch 
für Fragen zur Verfügung. 
 
Wegen des Vorspielens von jugendgefährdender, 
strafbarer Musik müssen alle Zuhörer über  
18 Jahre alt sein! 
 
Herzliche Einladung geht an alle Interessenten. 
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Ihr Zeichen,  
Ihre Nachricht vom 

Bitte bei Antwort angeben 
Sgb. 23 Jugendamt 
kommunale Jugend-
arbeit 

Tel.  
Fax  
E-Mail 

�������������	
�
���������������
��
�����������������������

Ringstr. 24 
97753 Karlstadt  
20. 01.2009 

          Ihr Ansprechpartner 
Herr Metz/Fr.Kübert Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen. 

 
 
Winterfreizeiten 2009 in den Osterferien 
in St.Johann in Südtirol/Ahrntal 
 
hiermit bitten wir um Veröffentlichung des nachfolgenden Pressetextes im Amtsblatt in der 
5. Kalenderwoche. 
 
Das Kreisjugendamt -kommunale Jugendarbeit- des Landkreises Main-Spessart bietet während den 
Osterferien  Winterfreizeiten für Kinder und Jugendliche im Alter von 8-17 Jahren an. 
 
Termine: 
04.04. – 10.04.2009  für     8-14jährige Kinder                                
11.04. -  17.04.2009  für   15-17jährige Jugendliche 
 
Die Pension „Tannenhof“ in St. Johann/Ahrntal garantiert beste Unterkunft und Verpflegung. 
 
Im Teilnehmerpreis sind folgende Leistungen enthalten: 
Bustransferfahrt, Vollpension (warmes Essen im Skigebiet), Skipass, Ski- oder Snowboardkurs, sowie 
beste Betreuung (unsere BetreuerInnen sind langjährige Ski- und Snowboardfahrer). 
 
Neben dem Ski- und Snowboarden sind an den Abenden Geselligkeit und Kennenlernen in der 
Gruppe angesagt. Für einen tollen Winterspass unter Gleichaltrigen garantiert unser erfahrenes 
Betreuerteam. 
 
Das  Skigebiet liegt an der Alpensüdseite, mitten im Urlaubsparadies Ahrntal. Mit modernsten 
Aufstiegsanlagen überwinden Sie in Windeseile alle Höhen und genießen das traumhaft schöne 
Panorama auf über 80 Dreitausendern. Seit Dezember 2006 ist die neue 8er Kabinenbahn K2 in 
Betrieb. Die Kabinenbahn bringt Sie auf 2510 m Höhe. Damit ist auch die Schneesicherheit 
gewährleistet. Die Pisten sind bestens präpariert und enthalten alle Schwierigkeitsgrade.  
 
Anmeldeformulare und weitere Informationen erhalten Sie beim Landratsamt Main-Spessart, 
-kommunale Jugendarbeit-, Ringstraße 24, 97753 Karlstadt, Tel.: 09353/9069-24  
E-Mail: irma.kuebert@lramsp.de -  Internet: www.mainspessart.de. 
 
Karlstadt, 20.01.2009 
gez.Metz, Kreisjugendpfleger  

 
 
 

LANDRATSAMT MAIN-SPESSART 
 

  
 
 
 
 
 

Landratsamt Main-Spessart, Marktplatz 8, 97753 Karlstadt 
      
An alle Städte, Gemeinden 
und Verwaltungsgemeinschaften 
      
im Landkreis Main-Spessart 
      
      
      
 

 
 
Öffnungszeiten:  
Mo, Di, Do  8.00 – 12.00 Uhr 
 13.30 – 15.30 Uhr 
Mi und Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
 
 
Bankverbindungen:  
Sparkasse Mainfranken 
BLZ 790 500 00     Konto 190 000 216 
 
Raiffeisenbank Karlstadt-Gemünden eG 
BLZ 790 691 50     Konto 5 737 800 
 
 
Internet  
www.mainspessart.de  
 
 
 
 

- 



 

 

Pssst! 
Es gibt noch  
Karten an der 
Abendkasse 

Festhalle Erlenbach 
Beginn 19:31 Uhr 
Einlass 18:30 Uhr 

Festhalle Erlenbach 
Beginn 13:31 Uhr 



Wer beim Faschingszug aktiv 
teilnehmen kann sich bei unserem 
Zugmarschall Thomas Heilig unter 
Tel.  81589 anmelden. 
 
Interessenten an der Mini- oder 
Maxi Playback Show können sich 
bei unseren Sitzungspräsidenten 
Oliver Krapf anmelden. 



 



Pressetext 
 
 
Ferienpass 2009 
 
Haben Sie eine Freizeit-, Kultureinrichtung oder ein 
Museum?  
 
Unter dem Motto 
 
– „Spaß, Sport und Bildung“ im Ferienpass ist alles drin – 
 
hat die Kommunale Jugendarbeit im Jahr 2007 und 2008 
einen Ferienpass für den Landkreis Main-Spessart erstellt. 
 
Mit dem Pass möchten wir über die Freizeiteinrichtungen im 
Landkreis für Kinder, Jugendliche und Eltern informieren. 
Sensationelle Preisvorteile sind möglich. 
 
Der Ferienpass wird in den Osterferien – Pfingstferien und 
den Sommerferien gültig sein.  
 
Um den Freizeitpass noch attraktiver zu gestalten, könnte Ihre Einrichtung auch im 
Ferienpass stehen. Egal ob es Erlebnis- u. Kletterparks, Pferdereitkurse, Museen, 
Minigolfanlagen oder Schwimmbäder usw., sind; 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Nähere Infos erhalten Sie bei der Kommunalen Jugendarbeit Main-Spessart, Ringstr. 24, 
97753 Karlstadt, Tel. Nr. 09353/9069-24 od. 25 Email: cornelia.dietrich@lramsp.de 
 
 


